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nen/landesplanung/raumordnungsplaene/raumordnungsplaene_node.html). Die Festlegun-
gen der Teilaufstellungen werden im Zuge der Neuaufstellung der Regionalpläne unverän-
dert, das heißt rein nachrichtlich übernommen, sodass für diese Inhalte keine erneute Um-
weltprüfung durchzuführen ist (siehe auch Ausführungen im Methodenbericht Kapitel 1 und 
1.4 zum Umgang mit nachrichtlichen Übernahmen). 

Neben der Umsetzung der Vorgaben aus dem LEP 2021 sowie den neu abgegrenzten Pla-
nungsräumen erfolgt im Rahmen der Neuaufstellungen der Regionalpläne eine Anpassung 
an geänderte Rechtsgrundlagen der Bundes- und Landesebene. Fachlich erfordern zudem 
auch die Anpassungen an die großen raumrelevanten Entwicklungstrends (insbesondere 
den Klimawandel und den demographischen Wandel) sowie die Berücksichtigung der aktuel-
len umweltfachlichen beziehungsweise landschaftsplanerischen Planungsgrundlagen eine 
Überarbeitung der aktuell geltenden Planwerke. 

1.4 Verhältnis des Regionalplans zu anderen relevanten Plänen 

Im Folgenden werden die Beziehungen der Regionalpläne zu den im Kontext der Umweltprü-
fung relevanten Raumordnungs- sowie Fachplänen kurz skizziert. 

Raumordnung 

Mit dem LEP 2021 wird ein umfassendes räumliches Entwicklungskonzept für das Land 
Schleswig-Holstein beschrieben. Der LEP 2021 enthält gemäß § 8 Absatz 1 Landespla-
nungsgesetz (LaplaG) die Ziele und Grundsätze der Raumordnung, die landesweit oder für 
die räumliche Beziehung der Landesteile untereinander von Bedeutung sind. Ziel ist es, die 
vielfältigen Ansprüche und Anforderungen an den Raum aufeinander abzustimmen und da-
bei die Interessen, wie zum Beispiel von Wohnen, Gewerbe, Naturschutz, Tourismus und 
Verkehrsinfrastruktur zu berücksichtigen.  

Mit Bezug zu § 17 Absatz 2 Satz 1 ROG gilt seit September 2021 die Rechtsverordnung des 
Bundes über die Raumordnung für einen länderübergreifenden Hochwasserschutz (BRPHV), 
in der die Ziele und Grundsätze der Raumordnung für einen länderübergreifenden Hochwas-
serschutz im Bundesgebiet festgelegt werden. Der eigentliche länderübergreifende Raum-
ordnungsplan für den Hochwasserschutz (BRPH) ist eine Anlage zu dieser Verordnung. Die 
Regelungen des BRPH binden grundsätzlich die Raumordnungsbehörden der Länder und 
Regionen bei der Aufstellung beziehungsweise Änderung ihrer Raumordnungspläne. Der 
BRPH ist dabei auf eine Konkretisierung durch die landesweiten und regionalen Raumpla-
nungen sowie durch die kommunale Bauleitplanung angelegt. 

Gemäß § 5 Absatz 10 LaplaG wurde der LEP 2021 von der Landesregierung mit Zustim-
mung des Landtags als Rechtsverordnung (LEP-VO 2021) erlassen. Er ist am 17. Dezember 
2021 in Kraft getreten und hat den LEP von 2010 abgelöst. Die Regionalpläne sind gemäß § 
5 Absatz 11 LaplaG zeitnah an den neuen LEP 2021 anzupassen. Sie setzen die im LEP 
2021 festgelegten Ziele und Grundsätze um, berücksichtigen regionale Besonderheiten der 
Planungsräume und konkretisieren auf regionaler Ebene die Vorgaben für die Entwicklung 
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3 Umweltprüfung 

3.1 Allgemeine Umweltprüfung  

Für textliche oder zeichnerische Festlegungen mit groben Raumbezug (raumbezogen, stand-
ortbezogen), die für eine vertiefte gebietsbezogene Prüfung keine hinreichend konkrete Fest-
legung treffen sowie zeichnerische Festlegungen mit ausschließlich positiven Umweltauswir-
kungen wird eine allgemeine verbal-argumentative Prüfung durchgeführt. 

Für räumlich nicht konkretisierte textliche Festlegungen (zum Beispiel textliche Festlegungen 
zur regionalen Infrastruktur oder zum Orientierungsrahmen für Städte und Gemeinden) sind 
räumlich konkrete Umweltauswirkungen nicht erkennbar. Erst auf nachfolgender Planungs-
ebene können räumlich konkrete Umweltauswirkungen geprüft werden. Auf dieser Planungs-
ebene sind nur verbale Trendeinschätzungen möglich. 

3.1.1 Raumstruktur 

Die Grundlage der Raumstruktur (Ordnungsraum und Ländlicher Raum) ist im LEP 2021 
konkret benannt und bedarf daher keiner erneuten Umweltprüfung im Einzelnen. Der Ver-
dichtungsraum wurde von der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) festgelegt und 
wird daher sowohl im LEP 2021 als auch in den Regionalplänen nachrichtlich dargestellt.  

Stadt- und Umlandbereich in ländlichen Räumen 

Die Ausweisung von Stadt- und Umlandbereichen in ländlichen Räumen zielt auf eine nach-
haltige Siedlungsentwicklung ab. Demnach soll eine Entwicklung im gesamten ländlichen 
Raum forciert werden durch gezielt, gesetzte regionale Wirtschafts-, Versorgungs- und Sied-
lungsschwerpunkte. Zudem ermöglicht beziehungsweise soll eine Stadt- und Umlandkoope-
ration eine Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit aktivieren.  

Der Planungsraum III umfasst insgesamt neun ausgewiesene Stadt- und Umlandbereiche: 

• Heide (Kreis Dithmarschen) (a), 
• Brunsbüttel (b) und Itzehoe (Kreis Steinburg) (c), 
• Neumünster (Planungsraum II, zum Teil im Planungsraum III) (d), 
• Bad Segeberg/Wahlstedt (Kreis Segeberg) (e), 
• Eutin (f) und Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) (g) sowie 
• Ratzeburg (h) und Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) (i). 

Nachfolgend die verbal-argumentative Prüfung auf Grundlage der relevanten Umweltziele in 
tabellarischer Form der ausgewiesenen Stadt- und Umlandbereiche in ländlichen Räumen:  
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Tabelle 3-1: Allgemeine Umweltprüfung der Stadt- und Umlandbereiche in ländlichen Räu-
men 

1. Prüfung auf voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen 
Bei einer Festlegung von Stadt- und Umlandbereichen in ländlichen Räumen (a, b, c, d, e, f, g, h 
und i) können negative Umweltauswirkungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Insbeson-
dere im Falle einer neuen Flächeninanspruchnahme für beispielsweise Gewerbe- und Industrie-
standorte und/oder neuen Wohnraum können lokale Umweltauswirkungen entstehen. Diese bein-
halten für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt den Verlust und die Zerschneidung 
von Habitaten, für die Schutzgüter Boden, Fläche und Wasser eine potenzielle Flächenversiegelung 
und Verdichtung, für das Schutzgut Mensch den Wegfall von Erholungsraum sowie für das Schutz-
gut Klima/Luft eine potenzielle Verschlechterung der Luftqualität. 
Ebenso kann eine Ausweisung von Stadt- und Umlandbereichen auch potenziell positive Umwelt-
auswirkungen erzielen. Demnach kann eine angestrebte regionale Kooperation, mitsamt eines ab-
gestimmten regionalen Flächenkonzeptes, die Ermittlung von konfliktärmeren Standorten ermögli-
chen. 
2. Maßnahmen zu Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich negativer Umweltauswir-

kungen 
Im Falle einer Flächenneuinanspruchnahme sollten flächenschonende Bauweisen angestrebt sowie 
bauzeitliche Regelungen berücksichtigt werden. Ebenso sollte frühzeitig eine potenzielle Auswei-
sung von Ausgleichsflächen unter Berücksichtigung der Vorbehaltsgebiete und Vorranggebiete für 
Natur und Landschaft im festgelegten Stadt- und Umlandbereich gewährleistet werden. 
3. Alternativenprüfung/Berücksichtigung von Umweltbelangen bei Alternativenentwicklung 

und -auswahl 
Alternative Festlegungen mit günstigeren Umweltauswirkungen sind aufgrund des fehlenden Detail-
lierungsgrades der Festlegung nicht zu prüfen. 
4. Ergebnis 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es durch die Festlegungen vor allem im Bereich der 
wohnbaulichen und gewerblichen sowie der Einzelhandelsentwicklung zu negativen Umweltauswir-
kungen kommt. Es gilt demnach die aufgeführten Grundsätze und Ziele zum Schutz von Natur und 
Landschaft zu beachten sowie entsprechende Maßnahmen zu Verhinderung, Verringerung und 
zum Ausgleich negativer Umweltauswirkungen zu ergreifen. 
Eine vertiefte Prüfung der Umweltauswirkung ist auf dieser Maßstabsebene nicht möglich und hat in 
der nachgeordneten Planungsebene zu erfolgen (Bauleitplanung, Projektplanung). 

 

3.1.2 Regionale Freiraumstruktur 

Vorranggebiete für den Naturschutz 

Durch die Ausweisung von Vorranggebieten für den Naturschutz gilt in diesen Bereichen der 
Schutz der Natur in ihrer Gesamtheit oder einzelnen Teilen als Vorrang vor allen anderen 
Nutzungen, insofern aus fachgesetzlicher Sicht keine Ausnahmen gestattet sind.  

Die fachliche Grundlage bildet hierbei der Landschaftsrahmenplan 2020 für den Planungs-
raum III.  

Nach Kapitel 6.2.1 Absatz 1 des LEP 2021 werden im Regionalplan III folgende Vorrangge-
biete für Natur und Landschaft ausgewiesen:  

• der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer,  
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bandartig, planungsübergreifender Kernbereich und der Elbe-Lübeck-Kanal kreisgrenzen-
übergreifend. 

Nachfolgend die verbal-argumentative Prüfung auf Grundlage der relevanten Umweltziele in 
tabellarischer Form der ausgewiesenen Kernbereiche für Erholung:  

Tabelle 3-13: Allgemeine Umweltprüfung der Kernbereiche für Erholung 

1. Prüfung auf voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen 
Durch Festlegung von Kernbereichen für Erholung, können negative Auswirkungen auf die Umwelt 
nicht vollständig ausgeschlossen werden. Im Falle einer Neuausweisung können negative Umwelt-
auswirkungen für die Schutzgüter Tiere/Pflanzen, durch Störwirkung und Verlust von Lebensraum; 
für die Schutzgüter Boden beziehungsweise Fläche, durch Flächeninanspruchnahme sowie Nähr-
stoff- und Schadstoffeinträge; das Schutzgut Wasser, durch Verschmutzung durch Badegäste so-
wie das Schutzgut Landschaft durch die Beeinträchtigung des Landschaftsbilds und Zerschneidun-
gen, nicht ausgeschlossen werden. Ebenso kann es durch eine neue Flächeninanspruchnahme, 
damit einhergehende Barrierewirkung und Veränderungen der hydrologischen Verhältnisse, nega-
tive Umweltauswirkungen für das Schutzgut Klima/Luft zur Folge haben.  
2. Maßnahmen zu Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich negativer Umweltauswir-

kungen 
In Kernbereichen für Erholung gilt es für die Erholung genutzte Bereiche an die Landschaft ange-
passt schonend und flächensparend zu entwickeln. Zudem bedarf es einer gezielten Besucher-
stromlenkung um Störwirkungen zu verhindern/zu vermeiden. Im Falle einer neuen Flächeninan-
spruchnahme sind frühzeitig geeignete Ausgleichflächen anzuführen sowie eine flächenschonende 
Bauweise zu wählen.   
3. Alternativenprüfung/Berücksichtigung von Umweltbelangen bei Alternativenentwicklung 

und -auswahl 
Eine Alternative wäre der Verzicht einer räumlichen Konkretisierung von Kernbereiche für Erholung. 
Mit dieser fehlenden Steuerung ist nicht mit weniger negativen Umweltauswirkungen zu rechnen. 
4. Ergebnis 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es durch die Festlegungen zu negativen Umweltaus-
wirkungen kommt. Es gilt demnach die aufgeführten Grundsätze und Ziele zum Schutz von Natur 
und Landschaft zu beachten sowie entsprechende Maßnahmen zu Verhinderung, Verringerung und 
zum Ausgleich negativer Umweltauswirkungen zu berücksichtigen. Eine vertiefte Prüfung der Um-
weltauswirkung ist auf dieser Maßstabsebene nicht möglich und hat in der nachgeordneten Pla-
nungsebene zu erfolgen (Bauleitplanung, Projektplanung). 

 

3.1.3 Regionale Siedlungsstruktur 

Zentrale Orte und Stadtrandkerne 

In diesem Abschnitt werden zunächst für den Planungsraum III Zentrale Orte als Ober-, Mit-
tel- und Unterzentren sowie Mittelzentren im Verdichtungsraum, Unterzentren mit Teilfunktio-
nen eines Mittelzentrums, ländliche Zentralorte und Stadtrandkerne I./II. Ordnung als raum-
ordnerisches Ziel festgelegt. Die zunächst lediglich namentlich definierten Zentralen Orte 
werden anschließend durch die zeichnerische Zielfestlegung der „baulich zusammenhängen-
den Siedlungsgebiete“ räumlich konkretisiert. Ziel dieser zeichnerischen Festlegung ist die 
eindeutige Abgrenzung der Zentralen Orte gegenüber mitunter unmittelbar benachbarten 
oder angrenzenden Ortsteilen, denen keine zentralörtlichen Funktionen zugewiesen werden. 
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Alternativen wurden nicht geprüft. Die Standortauswahl begrenzt sich auf neun Gebiete entlang 
zweier Landesentwicklungsachsen. 
4. Ergebnis 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es durch die Festlegungen von Überregionalen Stand-
orten für Gewerbegebiete an Landesentwicklungsachsen zu negativen Umweltauswirkungen 
kommt. Es gilt demnach die aufgeführten Grundsätze und Ziele zum Schutz von Natur und Land-
schaft zu beachten sowie entsprechende Maßnahmen zu Verhinderung, Verringerung und zum 
Ausgleich negativer Umweltauswirkungen zu berücksichtigen.  
Eine vertiefte Prüfung der Umweltauswirkung ist auf dieser Maßstabsebene nicht möglich und sollte 
in der nachgeordneten Planungsebene erfolgen (Bauleitplanung, Projektplanung). 

 

3.1.4 Regionale Infrastruktur 

Die Grundlagen der überregionalen und regionalen Infrastrukturplanung (Straßenverkehr; 
Schienenverkehr und Schienenpersonennahverkehr; Sonstiger öffentlicher Personennahver-
kehr; Radverkehr; Schiffsverkehr, Häfen und Wasserstraßen; Luftverkehr; Windenergie; Lei-
tungsnetze; Abwasserbehandlung; Abfallentsorgung; Verteidigung und Konversion) leitet 
sich Großteils aus bundesweiten und landesweiten Fachplanungen ab oder ist konkret be-
nannt im LEP 2021 und bedarf daher keiner erneuten Umweltprüfung im Einzelnen bezie-
hungsweise ist Gegenstand eines rechtlich eigenständigen Teilfortschreibungsverfahrens 
(Sachthema Windenergie).  

Im Folgenden werden nur Festlegungen geprüft, die nicht unter die oben genannten Sach-
verhalte fallen. 

Schienenverkehr 

Im Planungsraum III soll die Leistungsfähigkeit der Bahnstrecke Neumünster – Bad Oldesloe 
für den Personen- und Güterverkehr erhöht werden. Hierfür soll die Strecke elektrifiziert und 
zweigleisig ausgebaut werden. 

Weiterhin sollen neben Angebots- und Kapazitätserbeiterungen folgende Maßnahmen umge-
setzt werden: 

• Elektrifizierung der Marschbahn, 
• Reaktivierung der Bahnstrecke Wrist-Kellinghusen, 
• Reaktivierung der Bahnstrecke Hamburg/Bergedorf – Geesthacht, 
• Reaktivierung der Bahnstrecke Uetersen – Tornesch, 
• Langfristig Neubau einer Verbindungsspange zwischen Horst und Itzehoe zur Beschleu-

nigung der Verkehre in Richtung Itzehoe – Marschbahn, 
• Neubau S 32 (Hamburg-) Osdorfer Born – Schenefeld. 

Für die Infrastruktur der noch im Güterverkehr bedienten Bahnstrecke Sankt Michaelisdonn – 
Brunsbüttel und Wilster – Brunsbüttel sollten die Option einer möglichen Reaktivierung im 
Personenverkehr weiterhin gesichert werden. 



Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport 
Neuaufstellung Regionalplan Planungsraum III 
Umweltbericht  

 

 

 141 

Es erfolgt nachfolgend eine gemeinsame verbal-argumentative Prüfung der textlichen Festle-
gungen auf voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen in tabellarischer Form:  

Tabelle 3-17: Allgemeine Prüfung der Festlegungen hinsichtlich des Schienenverkehrs 

1. Prüfung auf voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen 
Durch die Festlegung von Infrastrukturmaßnahmen können negative Auswirkungen auf die Umwelt 
nicht vollständig ausgeschlossen werden. Allerdings gelten Elektrifizierungsmaßnahmen und der 
Ausbau des Schienenpersonennahverkehrs als Schlüsselmaßnahmen für eine klimaneutrale Mobili-
tät. Die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Schienengüterverkehrs trägt zudem zur Errei-
chung der Klimaziele bei. 
Im Falle von Bautätigkeiten in den ausgewiesenen Maßnahmen können negative Umweltauswirkun-
gen für die Schutzgüter Tiere/Pflanzen durch Barrierewirkung, Verlust von Lebensraum, Lärmim-
missionen sowie Veränderung der hydrologischen Verhältnisse, für die Schutzgüter Boden, Wasser 
beziehungsweise Fläche durch Flächeninanspruchnahme/Bodenverdichtung, für das Schutzgut 
Landschaft durch die Beeinträchtigung des Landschaftsbilds sowie für das Schutzgut Mensch durch 
Lärmimmissionen miteinhergehen. 
2. Maßnahmen zu Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich negativer Umweltauswir-

kungen 
Auf Ebene der Genehmigungsplanung sind umweltfachliche Belange frühzeitig und mit angemesse-
nem Gewicht zu berücksichtigen. Die baubedingte Flächeninanspruchnahme ist soweit möglich zu 
minimieren. 
3. Alternativenprüfung/Berücksichtigung von Umweltbelangen bei Alternativenentwicklung 

und -auswahl 
Eine Alternative wäre ein Verzicht auf die Maßnahmen, was allerdings keine wirkliche Alternative 
darstellt, da es ohne Ausbau des Schienennetzes weiterhin bei einer hohen Auslastung des Stra-
ßenverkehrsnetzes und den damit verbundenen nachteiligen Umweltauswirkungen bleibt. 
4. Ergebnis 
Räumlich begrenzte nachteilige Umweltauswirkungen durch Maßnahmen, die sich aus den Festle-
gungen ergeben, können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.  
Eine vertiefte Prüfung der Umweltauswirkung ist auf dieser Maßstabsebene allerdings nicht möglich 
und hat in der nachgeordneten Planungsebene zu erfolgen. 

 

3.1.5 Orientierungsrahmen für Städte und Gemeinden 

Gemäß der Verordnung zum Zentralörtlichen System 2019 sind jedem Zentralen Ort ent-
sprechend seiner zentralörtlichen Einstufung Verflechtungsbereiche zugeordnet. Sie zeigen 
auf, welche Gemeinden mit dem Zentralen Ort funktional verflochten sind. Diese Nahberei-
che sind in den Regionalplänen darzustellen. 

Im Planungsraum III werden folgende Nahbereiche textlich beschrieben. 

• Nahbereich im Kreis Dithmarschen: 

− Nahbereich Brunsbüttel (Mittelzentrum), 
− Nahbereich Heide (Mittelzentrum), 
− Nahbereich Meldorf (Unterzentrum), 
− Nahbereich Albersdorf (Unterzentrum), 
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− Nahbereich Timmendorfer Strand/Scharbeutz (Unterzentrum zum Teil im Ordnungs-
raum Lübeck), 

• Nahbereich Lübeck (Oberzentrum). 

Bei den textlichen Festlegungen zu den Nahbereichen handelt es sich um Grundsatzfestle-
gungen, die im Wesentlichen eine synoptische Integration der spezifischen raum- und sied-
lungsbezogenen Festlegungen darstellen. Die Nahbereichstexte beschreiben insoweit die 
Gesamtwirkung und planerischen Entwicklungsperspektiven, die mit den oben genannten 
spezifischen Festlegungen erzielt werden sollen, bezogen auf die jeweils durch den Nahbe-
reich adressierten Ortslagen/Siedlungsbereiche. Eigenständige voraussichtlich erhebliche 
Umweltauswirkungen werden hierdurch im Regelfall nicht ausgelöst.  

Nahbereichs-Festlegungen, die über konkretisierende Erläuterungen zur Raumstruktur, regi-
onalen Freiraumstruktur, regionaler Siedlungsstruktur oder regionaler Infrastruktur hinaus ge-
hen, wie zum Beispiel allgemeine Festlegungen zu Entwicklungspotenzialen interkommuna-
ler Gewerbegebiete beziehungsweise besonderer Gewerbefunktionen außerhalb von Lan-
desentwicklungsachsen, Prüfaufträgen zu örtlichen Verkehrsentlastungen oder interkommu-
naler Zusammenarbeit von Gemeinden, legen keinen konkreten Umfang beziehungsweise 
Standort fest. Diese Festlegungen zeigen lediglich Entwicklungsperspektiven auf, die näher 
untersucht werden sollen beziehungsweise können und daher hinsichtlich von Umfang und 
Standort noch nicht konkret sind. Eine Umweltprüfung ist daher hier nicht möglich und hat im 
Rahmen der konkreten Bauleitplanung zu erfolgen. 

3.2 Zusammenfassende Befunde der vertieften Umweltprüfung 

Eine vertiefte Umweltprüfung wird gemäß der Methodik der Umweltprüfung durchgeführt für 
gebietsbezogene textliche oder zeichnerische Festlegungen  

a) ohne konkretisierte Abgrenzung, sowie  

b) zeichnerisch konkretisierte Festlegungen (vergleiche Anhang B 2). 

Die Dokumentation für die Prüfung dieser Festlegungen erfolgt zum einen in Gebietssteck-
briefen und zum anderen, für die Vorbehaltsgebiete für den Abbau oberflächennaher Roh-
stoffe, in einer Prüftabelle (vergleiche Anhang B 2).  

3.2.1 Gebietssteckbriefe 

Die Gebietssteckbriefe enthalten die Ergebnisse aller Prüfschritte, Einzelbewertungen, gut-
achterlichen Gesamtbeurteilungen sowie gegebenenfalls Hinweise für nachfolgende Pla-
nungsebenen. Außerdem wird das Ergebnis einer gegebenenfalls für die jeweilige Festle-
gung erfolgten Prüfung der Natura 2000-Verträglichkeit dargestellt (vergleiche Anhang B 
2.1). 

Im Planungsraum III liegen für folgende 37 Festlegungen Gebietssteckbriefe vor:  
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Ein hohes Konfliktpotenzial ergibt sich zudem vereinzelt für die Schutzgüter Mensch/ 
menschliche Gesundheit, Tiere/Pflanzen, Boden/Fläche, Wasser, Landschaft sowie Kultur-
güter und sonstige Sachgüter. Für das Schutzgut Klima/Luft ist in keinem Fall ein hohes Kon-
fliktpotenzial ermittelt. 

Die Kriterien, die ursächlich für die Einstufung sehr hohes und hohes Konfliktpotenzial sind, 
weisen überwiegend eine sehr hohe oder hohe Schutzwürdigkeit auf und treten teilweise in 
großem räumlichem Ausmaß im Planungsraum auf. Im Zuge der Umweltprüfung wird auf-
grund des kriterienbezogenen Untersuchungsansatzes der Flächenanteil der Schutzgüter an 
dem jeweiligen Raumordnungsgebiet geprüft. Der Anteil des Prüfgebietes an dem Schutzgut 
ist nicht Gegenstand der Prüfung. Insofern wird beispielsweise bei der überwiegenden Lage 
eines Vorranggebietes für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe in einem Naturpark (M03) 
entsprechend der Untersuchungsmethode ein hohes Konfliktpotenzial dokumentiert. Eine 
Einordnung des Konfliktpotenziales in den Gesamtumfang des Naturparkes wird nicht er-
fasst. Diese muss Gegenstand der Umweltprüfung für die nachfolgende Genehmigungs-
ebene sein. Ähnlich verhält es sich mit dem Konfliktpotenzial für Gebiete mit besonderer Er-
holungseignung (M02). Welche immissionsschutzrechtlichen Abstände zum Gebiet mit be-
sonderer Erholungseignung im Einzelfall tatsächlich erforderlich sind, kann erst auf Ebene 
der konkreten Abbauplanung geprüft werden. Insofern ist es möglich, dass ein hohes Kon-
fliktpotenzial auf Ebene der Regionalplanung lediglich auf ein theoretisches Konfliktpotenzial 
hinweist; im Zuge einer konkreten vorhabenbezogenen Umweltprüfung können sich (deut-
lich) geringere Umweltauswirkungen ergeben. Außerdem gilt hinsichtlich der geprüften Vor-
ranggebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe, dass die Ausweisung der Fläche 
aufgrund ihrer rohstoffgeologischen und rohstoffwirtschaftlichen Bedeutung erfolgt. Aufgrund 
der Standortgebundenheit der Rohstoffvorkommen – die Lagerstätten wurden sachkundig 
durch den geologischen Dienst ermittelt – ist ein vollständiges Vermeiden von Betroffenhei-
ten auf Ebene der Regionalplanung regelmäßig nicht möglich. Es ist somit nicht auszuschlie-
ßen, dass auf nachgelagerter Planungsebene erhebliche Beeinträchtigungen auftreten kön-
nen, die bei der Konkretisierung der Planung im fachrechtlichen Rahmen (insbesondere UVP 
und Eingriffsregelung) vermieden, vermindert oder auszugleichen sind.  

Die Gebietssteckbriefe dokumentieren zudem nachrichtlich das Ergebnis der Prüfung der Na-
tura 2000-Verträglichkeit für die Vorranggebiete, welches zusammengefasst im nachfolgen-
den Kapitel dargestellt ist.  

3.2.2 Prüftabelle zu den Vorbehaltsgebieten für den Abbau oberflächennaher 
Rohstoffe 

Die Dokumentation der Prüfungen der Vorbehaltsgebiete für den Abbau oberflächennaher 
Rohstoffe erfolgt in einer Prüftabelle, welche die Ergebnisse überblicksartig zusammenge-
stellt (vergleiche Anhang B 2.2). Zur Verortung der verwendeten Flächenbezeichnungen in 
der Prüftabelle dient eine Kartendarstellung der Vorbehaltsgebiete (vergleiche Anhang B 
2.3). 



Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport 
Neuaufstellung Regionalplan Planungsraum III 
Umweltbericht  

 

 

 153 

Die Kriterien, die ursächlich für die Einstufung sehr hohes und hohes Konfliktpotenzial sind, 
weisen überwiegend eine sehr hohe oder hohe Schutzwürdigkeit auf und treten vielfach in 
großem räumlichem Ausmaß im Planungsraum auf. Aufgrund der Standortgebundenheit der 
Rohstoffvorkommen – die Lagerstätten wurden sachkundig durch den geologischen Dienst 
ermittelt – ist ein vollständiges Vermeiden von Betroffenheiten auf Ebene der Regionalpla-
nung regelmäßig nicht möglich. Über Art und Umfang des Abbaus wird erst auf Ebene der 
Abbauplanung entschieden. Auf dieser Ebene werden im Zuge der Eingriffsgenehmigung 
nach § 11a LNatSchG SH in Verbindung mit § 15 BNatSchG die potenziellen Umweltbeein-
trächtigungen konkretisiert. Prognostizierte Beeinträchtigungen sind auf dieser Ebene durch 
geeignete Maßnahmen zu vermeiden, zu vermindern oder auszugleichen.  

Die Prüftabelle dokumentiert zudem nachrichtlich das Ergebnis der Prüfung der Natura 2000-
Verträglichkeit für die Vorranggebiete, welches zusammengefasst im nachfolgenden Kapitel 
dargestellt ist.  

3.2.3 Fazit der vertieften Prüfung  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass für die vertieft geprüften Festlegungen unter Be-
rücksichtigung aller auf der vorgelagerten Ebene der Regionalplanung vorliegender, bereits 
erkennbarer Aspekte und Erkenntnisse zwar für einige Schutzgüter erhebliche Beeinträchti-
gungen nicht ausgeschlossen werden können. Gleichzeitig ist auf der nachfolgenden Ebene, 
durch eine sachgerechte Konkretisierung der Festlegungen, die sich an ökologischen Gege-
benheiten orientiert und umwelt- und naturschutzrechtliche Erfordernisse berücksichtigt, die 
Vermeidung, Verminderung oder der Ausgleich der Beeinträchtigungen voraussichtlich mög-
lich. 
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4 Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen der Natura 2000-
Gebiete 

Die Neuaufstellung des Regionalplans für den Planungsraum III ist gemäß § 7 Num-
mer 6 ROG dahingehend zu überprüfen, ob mit seinen Festlegungen erhebliche Beeinträch-
tigungen von Natura 2000-Gebieten in ihren maßgeblichen Bestandteilen verbunden sein 
können.  

Die Prüfung der FFH-Verträglichkeit ist dabei angepasst an den räumlichen Planungsmaß-
stab 1:100.000 (eins zu einhunderttausend) und den vorbereitenden Charakter des Regio-
nalplans und nur für solche Festlegungen erfolgt, die prinzipiell geeignet sein können, ein 
FFH-Gebiet oder SPA (Special Protected Area, Vogelschutzgebiete gemäß Richtlinie 
2009/147/EG) erheblich zu beeinträchtigen, indem sie potenziell negative Umweltauswirkun-
gen verursachen beziehungsweise vorbereiten, 

• die räumlich so konkret sind, dass sich Vorhabens- und Wirkräume abgrenzen lassen, 

• deren Vorhabens- und/oder Wirkraum sich mit Natura 2000-Gebieten überschneidet,  

• für die nicht bereits Planungsrecht durch rechtskräftige Bauleitpläne besteht. 

Auf dieser Grundlage wurde die Natura 2000-Verträglichkeit des Regionalplans für den Pla-
nungsraum III für die folgenden Festlegungen vertiefend in sogenannten Formblättern ge-
prüft, wobei neben der direkten flächenmäßigen Betroffenheit auch ein Wirkbereich mittelba-
rer Beeinträchtigungen im Umfang von je nach Festlegungstyp 300 Meter bis 500 Meter be-
rücksichtigt wurde:  

• Siedlungsachsen,  

• Entwicklungs- und Entlastungsorte,  

• Baugebietsgrenzen,  

• Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Rohstoffsicherung,  

• Kernbereiche für Tourismus und Erholung (Flächen). 

Im Zuge der vertieften Prüfung in Formblättern wurde untersucht, ob die Schutz- und Erhal-
tungsziele des betroffenen Schutzgebietes durch zeichnerische Darstellungen/Festlegungen 
beeinträchtigt werden können oder ob Beeinträchtigungen aufgrund fehlender Wirkpfade/ 
Empfindlichkeiten oder infolge der räumlichen Entfernung gekappter potenzieller Wirkpfade 
auszuschließen sind. Da sich jedoch auch aus diesen Prüfungen aufgrund des vorbereiten-
den Charakters der Planfestlegungen noch keine konkreten Beeinträchtigungen ableiten las-
sen, ist lediglich eine überschlägige Prognose potenziell erheblicher nachhaltiger Beeinträch-
tigungen der Natura 2000-Gebiete erfolgt. Bewertungsmaßstab sind dabei die jeweiligen Er-
haltungsziele eines betroffenen Gebietes mit den benannten Lebensräumen und Arten.  
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5 Gesamtplanbetrachtung 

5.1 Teilräumliche Kumulation von Umweltauswirkungen unter Berück-
sichtigung unterschiedlicher Festlegungen 

Das kleinräumige Zusammenwirken von unterschiedlichen Planfestlegungen ist bereits im 
Rahmen der allgemeinen beziehungsweise gebietsbezogenen Umweltprüfung der einzelnen 
Festlegungen berücksichtigt worden (siehe Kapitel 3.1 und 3.2). Übergeordnete, teilräumli-
che Kumulationen können sich überdies jedoch aus dem Zusammenwirken mehrerer – hin-
reichend raumkonkreter und sachlich bestimmter – Festlegungen ergeben. Im Einzelfall ist in 
derartigen Fällen die Intensität der Umweltauswirkungen in der Summe höher zu prognosti-
zieren, als dies unter Beschränkung auf die jeweiligen Einzelbewertungen der Festlegungen 
zu erkennen wäre. Potenzielle Auslöser derartiger Kumulationen sind Festlegungen, deren 
raumbezogene Umweltauswirkungen sich auf Grund ihrer Lage zueinander und – zumindest 
teilweise - deckungsgleicher Wirkpfade teilräumlich überlagern und gegenseitig beeinflussen 
können. Relevante Wirkfaktoren sind damit insbesondere visuelle Wirkungen, Zerschnei-
dungseffekte sowie Lärmemissionen als allesamt vergleichsweise großräumig wirksame Ef-
fekte. Im Regionalplan für den Planungsraum III sind vor diesem Hintergrund folgende Fest-
legungen geeignet, derartige übergreifende negativen Kumulationseffekte auszulösen und 
werden diesbezüglich überprüft: 

• Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe 

• Vorbehaltsgebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe 

• (Vorranggebiete Windenergie und Vorranggebiete Repowering)7 

Eine teilräumliche Kumulation tritt potenziell bei großräumiger Häufung dieser Festlegungen 
auf. Sie ist beispielsweise dann möglich, wenn die Wirkräume von Bodenabbauflächen und 
Windenergieanlagen verschiedener, räumlich getrennter Festlegungsflächen sich überlagern 
und auf empfindliche Raumstrukturen der zu betrachtenden Umweltschutzgüter treffen. Bei 
der Ermittlung von sogenannten „Kumulationsräumen“ wird nachfolgend davon ausgegan-
gen, dass eine negative Belastungskumulation, welche einen derartigen Raum definiert, ab 
einem Zusammenwirken von mindestens fünf Gebieten der oben genannten Festlegungska-
tegorien nicht mehr pauschal ausgeschlossen werden kann. Ein Zusammenwirken wird da-
bei ausgehend von den durchschnittlichen Wirkradien dieser Festlegungen ab einer Entfer-
nung von weniger als zwei Kilometern zwischen den einzelnen festgelegten Gebieten ange-
nommen. Die auf diese Weise ermittelten Kumulationsräume werden anschließend steck-

 

7 Die Festlegungen zur Windenergienutzung im Planungsraum III sind in der Landesverordnung für den Regionalplan für den 
Planungsraum III in Schleswig-Holstein Kapitel 5.7 (Windenergie an Land) (Regionalplan III-Teilaufstellung-VO) vom 29. De-
zember 2020 im Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein auf Seite 1.083 veröffentlicht und seit dem 31. Dezember 
2020 rechtskräftig. Für die Festlegung dieser Gebiete wurde ein eigenständiger Umweltbericht erarbeitet, in dessen Rahmen 
auch mögliche kumulative Effekte der Windenergiegebiete geprüft wurden. Im Rahmen der vorliegenden Prüfung werden die 
Windenergiegebiete daher lediglich hinsichtlich eines möglichen Zusammenwirkens mit durch den hier zu prüfenden Gesamt-
plan hinzukommende Festlegungen mitberücksichtigt. 
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ohne weiteres möglich, sodass das Auftreten relevanter kumulativer Beeinträchtigungen vo-
raussichtlich vollständig vermieden werden kann.  

5.2 Summarische Prüfung des Regionalplans für den Planungsraum III 

Für die summarische Prüfung auf voraussichtlich erhebliche positive und negative Umwelt-
auswirkungen, die mit dem vorliegenden Regionalplan einhergehen können, sind unter ande-
rem Aufgabe und Wirkweise des Regionalplanes maßgebend, da diese den Prüfgegenstand 
und -maßstab näher definieren. 

Der Regionalplan ordnet, sichert und entwickelt die raumbedeutsamen Nutzungen und Flä-
chenansprüche im Planungsraum III des Landes Schleswig-Holstein, soweit diese behördli-
cher Entscheidungen bedürfen. Dies erfolgt durch räumlich in der Regel weniger spezifische 
textliche Festlegungen (Ziele und Grundsätze) einerseits sowie zeichnerische Festlegungen 
von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten andererseits. Innerhalb der Vorranggebiete sind kon-
kurrierende Nutzungen ausgeschlossen, während sie in Vorbehaltsgebieten nach konkreti-
sierender Prüfung und Abwägung möglichst zu vermeiden beziehungsweise so zu erfolgen 
haben, dass sie die angestrebte Nutzung nicht erschweren. Die Regionalplanung ordnet die 
Nutzungen also durch fördernde und hemmende/ausschließende Festlegungen. Allerdings 
verursacht der Regionalplan für sich genommen bestimmte Eingriffe nicht tatsächlich und di-
rekt, sondern bereitet diese lediglich vor und ist auf die nachfolgende Umsetzung durch Be-
hörden und Private angewiesen. Die jeweilige Nutzung selbst und insbesondere die dahinter-
stehenden Nutzungsansprüche bestehen auch ohne die Festlegungen des Regionalplans 
und würden sich entsprechend im Raum niederschlagen. Als Beispiel sei hier die Siedlungs-
entwicklung genannt, die sich abhängig von Bedarf und Nachfrage nach Wohn- und Gewer-
beflächen auch ohne entsprechende Festlegungen im Regionalplan vollziehen würde. Der 
Regionalplan trägt hier jedoch durch die räumliche Ordnung derartiger Nutzungsansprüche 
und die Beachtung weiterer öffentlicher und privater Belange sowie großräumiger Zusam-
menhänge zu einem Interessenausgleich einerseits und einer nachhaltigen, ausgewogenen 
Raumentwicklung (Ökologie – Ökonomie – Soziales) andererseits bei. Ferner wird mit der 
vorliegenden Umweltprüfung ergänzend sichergestellt, dass eine möglichst konfliktarme Um-
setzung umweltbelastender Nutzungen, Vorhaben und Maßnahmen durch deren räumliche 
Steuerung erzielt wird. Ohne die Steuerung durch den Regionalplan wäre daher mit hoher 
Wahrscheinlichkeit in einem weitaus höheren Maß mit dem Auftreten erheblicher beeinträch-
tigender Umweltauswirkungen zu rechnen, als es durch die Festlegungen des geprüften 
Plans zu erwarten und in diesem Umweltbericht dokumentiert ist. Der Regionalplan als Gan-
zes wirkt insoweit in der Summe positiv auf die (Entwicklung der) Umwelt.  

Die beschriebene positive Gesamtwirkung wird überdies verstärkt durch die großräumigen 
Festlegungen mit Bezug zum Freiraumschutz wie unter anderem den Vorranggebieten für 
den Naturschutz, den Vorbehaltsgebieten für Natur und Landschaft, den Kernbereichen für 
Erholung und den regionalen Grünzügen. Die genannten Festlegungen machen zusammen 
knapp 45 Prozent des gesamten Planungsraumes III aus und sichern vorhandene Umwelt-
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6 Grenzüberschreitende Umweltauswirkungen  

Mit der Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der in dem Regionalplan for-
mulierten Grundsätze und Ziele sind auch grenzüberschreitende Umweltauswirkungen zu 
prüfen und zu berücksichtigen. Grenzüberschreitende Umweltauswirkungen können für 
Nachbarbundesländer oder Nachbarländer relevant sein. Der Planungsraum III grenzt im Sü-
den an die Bundesländer Hamburg, Niedersachsen und im Osten an das Land Mecklenburg-
Vorpommern. Er grenzt auch an den Planungsraum I (Kreise Schleswig-Flensburg und Nord-
friesland) und den Planungsraum II (Kreise Rendsburg-Eckernförde und Plön sowie die 
kreisfreie Stadt Neumünster). Umweltauswirkungen zwischen den einzelnen Planungsräu-
men sind in Bezug auf eine grenzüberschreitende Beurteilung nicht relevant. Die Wechselbe-
ziehungen zwischen den einzelnen Planungsräumen sind aufgrund der Parallelbearbeitung 
und der planungsraumübergreifenden GIS-Bearbeitung in der Bewertung der Umweltauswir-
kungen berücksichtigt.  

Grenzüberschreitende potenzielle Umweltauswirkungen von Planinhalten auf die benachbar-
ten Bundesländer werden integrativ im Rahmen der standardmäßigen Umweltprüfung mitbe-
rücksichtigt und bewertet. Die zentralen Erkenntnisse aus dieser Prüfung sind nachfolgend 
zusammengefasst. 

Von den vertieft zu prüfenden Festlegungen liegen fünf Siedlungsachsen im Ordnungsraum 
um Hamburg (– Wedel; – Halstenbek – Uetersen/Tornesch – Elmshorn; – Norderstedt – Nor-
derstedt-Garstedt – Norderstedt-Mitte – Quickborn – Henstedt-Ulzburg – Kaltenkirchen;  
– Ahrensburg/Großhansdorf – Bargteheide – Bad Oldesloe; – Reinbek – Schwarzenbek/ 
(Hamburg-Bergedorf) – Wentorf bei Hamburg – Geesthacht/Glinde/Oststeinbek). Zudem liegt 
ein Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe im Bereich der Landesgrenze 
zu Hamburg. Da für dieses Vorranggebiet (VRG SE 19 Glashütte) bereits eine Abbaugeneh-
migung vorliegt und somit lediglich eine Bestandssicherung erfolgt, ist für diese Festlegung 
keine Prüfung erforderlich. 

Im Bereich der Landesgrenze zu Niedersachsen liegen die vertieft zu prüfenden Festlegung 
Siedlungsachse Hamburg – Reinbek – Schwarzenbek/(Hamburg-Bergedorf) – Wentorf bei 
Hamburg – Geesthacht/Glinde/Oststeinbek und die Festlegung Entwicklungs- und Entlas-
tungsort Lauenburg/Elbe sowie im Bereich der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern 
die Festlegung Siedlungsachse Ordnungsraum um Lübeck. 

Für diese Festlegungen der regionalen Siedlungsstruktur (Siedlungsachsen, Entwicklungs- 
und Entlastungsorte) wurden mittelbare Beeinträchtigungen im Wirkraum von 300 Metern zu 
Natura 2000-Gebieten beurteilt. Direkte Flächenbetroffenheit bestehen keine. Der Wirkraum 
"Wohnfunktion" mit 250 Meter (M01b) findet bei Festlegungen, die der Siedlungsentwicklung 
dienen, keine Anwendung.  

Folgende Natura 2000-Gebiete der Bundesländer Hamburg, Niedersachsen und Mecklen-
burg-Vorpommern wurden geprüft: 
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7 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung 
der Angaben  

Für die Umweltprüfung sind auch etwaige Schwierigkeiten zu dokumentieren, die bei der Zu-
sammenstellung der Angaben aufgetreten sind (vergleiche Anlage 1 zu § 8 Absatz 1 ROG).    

Kenntnislücken bestehen auf der Maßstabsebene der Regionalplanung naturgemäß im Hin-
blick auf konkrete Vorhabens-/Projektwirkungen, welche durch die getroffenen Festlegungen 
vorbereitet, befördert, ermöglicht oder auch verhindert werden. Hieraus resultiert eine Unge-
nauigkeit insbesondere in Bezug auf die Quantifizierung von erheblichen Umweltauswirkun-
gen. Gleichwohl ist für die auf dieser Planungsebene erforderliche sachgerechte Abwägung 
verschiedener raumbezogener Belange die qualitative Bewertung und Bemessung der vo-
raussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen grundsätzlich hinreichend, um die Ziele der 
SUP-Richtlinie, mithin zuallererst eine vorsorgende und angemessene Berücksichtigung von 
Umweltbelangen im Zuge vorgelagerter Planungsverfahren, in die Praxis umzusetzen.   

Grundsätzlich ist unter Verweis auf Tabelle 1-1 des Methodenberichts (siehe Anhang B 1) 
festzustellen, dass sich die Umweltprüfung auf eine umfassende Datengrundlage zum aktu-
ellen Zustand von Natur und Landschaft im Planungsraum stützen konnte. Gleichwohl 
brachte diese umfangreiche Datengrundlage auch Schwierigkeiten mit sich. So sind die vor-
handenen und genutzten Daten insbesondere hinsichtlich der ihnen zugrundeliegenden Be-
trachtungsmaßstäbe durchaus heterogen, sodass in vielen Fällen Daten unterschiedlicher 
Maßstabsebenen ausgewertet und miteinander verschnitten wurden. Dies kann im Einzelfall 
zu Auswertungsungenauigkeiten führen, die nach Möglichkeit in der verbal-argumentativen 
Prüfung benannt und aufgelöst wurden. Im Zuge konkretisierender Planungen müssen 
gleichwohl in Beachtung der genaueren Maßstabsebene detailliertere Informationen, insbe-
sondere zu sensiblen und möglicherweise erheblich betroffenen Wertelementen von Natur 
und Landschaft mit geringer räumlicher Ausdehnung und/oder hoher räumlich-zeitlicher Vari-
abilität, zu Grunde gelegt und eigenständig erhoben werden. Insbesondere ist darauf hinzu-
weisen, dass für das Schutzgut Tiere und Pflanzen in Bezug auf die Vorgaben des § 44 
BNatSchG auf der Ebene der Regionalplanung auf der Grundlage vorhandener Daten nur 
eine Abschätzung der artenschutzrechtlichen Verbote möglich ist. Eine genaue Prüfung kann 
erst unter Kenntnis der lokalen Vorkommen auf der Grundlage vertiefender Kartierungen auf 
Ebene der nachgeordneten Planungs- und Genehmigungsverfahren erfolgen. 
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8 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung 
(Monitoring) 

Gemäß § 8 Absatz 4 Satz 1 ROG sind die erheblichen Auswirkungen der Durchführung der 
Raumordnungspläne auf die Umwelt zu überwachen. Grundlage dafür sind die in der zusam-
menfassenden Erklärung nach § 10 Absatz 3 ROG zu nennenden Überwachungsmaßnah-
men. Zweck der Überwachung ist unter anderem, frühzeitig unvorhergesehene negative 
Auswirkungen zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergrei-
fen. Die Überwachungsmaßnahmen sind gemäß § 8 Absatz 1 ROG in Verbindung mit An-
lage 1 zum ROG bereits im Umweltbericht darzustellen. 

Die Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung der Raumordnungspläne 
– folglich auch des hier gegenständlichen Regionalplans – auf die Umwelt liegt in der Verant-
wortung der Landesplanung. Es sind jedoch nicht zwingend eigene auf den Regionalplan ab-
gestimmte Überwachungsmaßnahmen notwendig, sondern es kann auch auf bestehende 
Überwachungsmaßnahmen und Informationsquellen anderer Stellen zurückgegriffen wer-
den. 

Wie bei der Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen besteht auch bei der 
Überwachung eine Abhängigkeit von der Maßstabsebene des Plans. Konkrete planspezifi-
sche Überwachungsmaßnahmen bieten sich nur insoweit an, wie der Plan konkrete Umwelt-
auswirkungen erwarten lässt. Auf Grund des Planungsmaßstabs von 1:100.000 (eins zu hun-
derttausend) und des Abstraktionsgrads der Planungsaussagen können die Umweltauswir-
kungen häufig noch nicht konkret vorhergesagt werden. Die konkrete Art und das konkrete 
Ausmaß der Umweltauswirkungen ergeben sich erst durch eine Konkretisierung der Planun-
gen auf nachfolgenden Planungsebenen, das heißt durch die Bauleitplanung und/oder durch 
die Fachplanung sowie durch Zulassungsverfahren. Diese Planungsverfahren sind zumeist 
ebenfalls SUP- oder UVP-pflichtig. Insofern können konkrete Überwachungsmaßnahmen auf 
diesen Ebenen festgelegt werden.  

Die Überwachung von Umweltauswirkungen auf Regionalplanungsebene kann mit Bezug zu 
folgenden bestehenden Überwachungsmechanismen erfolgen:  

Raumbeobachtung und Raumordnungsinformationssystem  

Die Landesplanungsbehörde beobachtet laufend die räumliche Entwicklung im Geltungsbe-
reich der Raumordnungspläne (Raumbeobachtung) und führt raumbedeutsame Planungen 
und Maßnahmen, die zur Wahrnehmung der Aufgaben der Landesplanung von Bedeutung 
sind, in einem Raumordnungsinformationssystem zusammen (§ 23 LaplaG SH). Öffentliche 
Planungsträger sowie die Personen des Privatrechts nach § 4 Absatz 1 Satz 2 ROG sind 
verpflichtet, der Landesplanungsbehörde die von ihnen beabsichtigten raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen zur Führung des Raumordnungsinformationssystems sowie we-
sentliche Änderungen mitzuteilen und mittels geeigneter Geodatendienste oder in anderer 
geeigneter digitaler Form bereitzustellen. 
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9 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die in Schleswig-Holstein für die Regionalplanung zuständige Landesplanungsbehörde hat 
mit der Bekanntgabe der Planungsabsichten (siehe Amtsblatt für Schleswig-Holstein 2022, 
Ausgabe Nummer 8, Seite 198 f) die Verfahren zur Aufstellung der Regionalpläne für die 
Planungsräume I, II und III eingeleitet.  

Bei der Aufstellung oder wesentlichen Änderung eines Regionalplans besteht die Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltprüfung, in welcher die voraussichtlichen erheblichen Auswirkun-
gen des Raumordnungsplanes auf so genannte „Schutzgüter“ zu untersuchen sind. Zu den 
abzuprüfenden Schutzgütern zählen  

• Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit,  

• Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,  

• Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft,  

• Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie  

• die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern. 

Für den vorliegenden Entwurf des Regionalplans für den Planungsraum III mit den Kreisen 
Dithmarschen, Steinburg, Pinneberg, Segeberg, Stormarn, Herzogtum Lauenburg und Ost-
holstein sowie der kreisfreien Stadt Lübeck ist danach eine Umweltprüfung durchzuführen, 
welche mit dem vorliegenden Umweltbericht dokumentiert wird.  

Die Umweltprüfung wurde formal mit der Durchführung eines so genannten „Scoping-Ter-
mins“ am 18.03.2022 eingeleitet. In diesem Rahmen wurde mit sämtlichen zu beteiligenden 
Behörden sowie mit Verbänden mit umwelt- und gesundheitsbezogenem Aufgabenbereich 
der Untersuchungsrahmen der Umweltprüfung diskutiert und festgelegt. 

Einleitung (Kapitel 1.1 bis 1.4) 

Zentraler Prüfgegenstand der Umweltprüfung sind die Festlegungen des Regionalplans und 
die von ihnen ausgehende Steuerungswirkung. Der Regionalplan für den Planungsraum III 
gibt durch Ziele und Grundsätze der Raumordnung vor, wie sich Nutzungen mit regionaler 
Bedeutung innerhalb des Planungsraumes entwickeln sollen. Er baut dabei direkt auf dem 
Landesentwicklungsplan für Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2021 auf (LEP 2021).  

Für die Darstellung der geplanten regionalen Entwicklung sieht der Regionalplan vor allem 
Festlegungen in den folgenden Bereichen vor:  

• Raum- und Siedlungsstruktur sowie -entwicklung, 

• Besondere Gemeindefunktionen und überregionale Gewerbeentwicklung, 

• Sicherung von regional bedeutsamen Freiraumfunktionen sowie von Natur und Land-
schaft, 
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